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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.09.1999

Rechtssatz

Die im § 80 Abs 5 GewO 1994 verankerte dingliche Wirkung der Betriebsanlagengenehmigung hat insbesondere auch

zur Folge, dass einem neuen Inhaber einer gewerberechtlichen Betriebsanlage die Einhaltung der einem Vorgänger in

Betriebsanlagenbescheiden auferlegten Auflagen ohne gesonderten Auftrag obliegt.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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